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Mitgliedsgemeinden:  Markt Schönberg, Innernzell, Schöfweg, Eppenschlag 

Hauptamt 

Marktplatz 16 

94513 Schönberg 

 

Ansprechpartner:  Helmut Hörtreiter 
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Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur  

Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder  

Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Grünanlagen und  

Kinderspielplätzen  

Ausbaubeitragssatzung (-ABS-) 

im Markt Schönberg vom 09. Juli 2018 

 

Satzung: 
 
 
 
 

§ 1 
 

Die Satzung des Marktes Schönberg über die Erhebung von Beiträgen zur Deckung des 
Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, 
Wegen, Plätzen, Parkplätzen, Grünanlagen und Kinderspielplätzen vom 02. April 2008 wird 
aufgehoben. 
 

 
 
 

§ 2 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

 

Schönberg, den 09. Juli 2018 

MARKT SCHÖNBERG 

 

 

 

Martin Pichler 

1. BÜRGERMEISTER 

 


